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Bewerber-/Bieterinformation Nr. 5 
 
 
Vergabenummer: LKL-LuK-2025-0008 
Offenes Verfahren – Dokumentationszentrum - Los 424 Gebäude- und Anlagenautomation 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bitte beachten Sie folgende Information:  
 
Frage 12: 

1. Ihr Leistungsverzeichnis enthält die folgende Information: Grundlage der 
Werkstatt- und Montageplanung ist die Übergabe der vollständigen 
Ausführungsunterlagen nach DIN18386 Punkt 3.1.3 durch den Auftraggeber. 
Unserer Kenntnis nach liegen aktuell nur die Funktionslisten vor. Können Sie uns 
mitteilen, ob die Ausführungsplanung nach DIN18386 Punkt 3.1.3 vollständig vorliegt 
und Sie uns diese zur Verfügung stellen können, bzw. werden die vollständigen 
Ausführungsunterlagen 21 Tage vor Ausführungsbeginn vorgelegt? 

 

Antwort 12: 

Dem AG liegen sowohl die Funktionslisten als auch die Funktionsschemen vor. Die Ausführungsunterlagen 

werden gemäß Vergabeplan dem AN übergeben.  

 

Frage 13:  

Wir kalkulieren mit konkreten Komponenten und Materialien. Sofern diese von 
den bisherigen Planungsfabrikaten abweichen, gehen wir davon aus, dass wir 
üblicherweise gemäß Vergabephase HOAI und Vergabehandbuch eine auf die 
Ausschreibungsergebnisse fortgeschriebene Ausführungsplanung erhalten. 
Ist diese Annahme korrekt? 

 

Antwort 13: 

Dies ist für das Vergabeverfahren nicht relevant.  

 

Frage 14: 

Enthält das Leistungsverzeichnis alle Detailangaben (insbesondere zu 
Verlegearten, Höhen, Varianten und besonderen Befestigungen), die zur Ausführung der 



Leistungen erforderlich sind? 

 

Antwort 14:  

Die besonderen Leistungen, wenn notwendig, sind gemäß VOB/A dargestellt. Angaben zu besonderen 

Leistungen nach DIN 18386 sind im LV entsprechend dargestellt.  

 

Frage 15:  

In den Funktionslisten war die AKS-Bezeichnung nur sehr rudimentär 
angewendet. wenn der für die Ausführung gewünschte AKS/BAS von den dort 
dargestellten Bezeichnungen abweicht besteht ein zu kalkulierender Mehraufwand für 
uns. 

 

Antwort 15:  

Es ist nicht klar, was mit rudimentär gemeint ist. Alle Datenpunkte verfügen gemäß Planung über einen AKS. Die 

dargestellte Annahme ist nicht ganz nachvollziehbar. Welcher AKS zur Anwendung kommt, stellt keinen 

Mehraufwand dar.  

 

Frage 16:  

Wir dürfen als Bieter keine Mischkalkulationen durchführen. Wir gehen davon 
aus, dass keine besonderen Leistungen in die Einheitspreise mischkalkuliert werden 
müssen, die Einfluss auf die Einheitspreisbildung haben. 
Ist diese Annahme korrekt? 

 

Antwort 16:  

Es sind alle Leistungen gemäß VOB/A §9/13 mit einzukalkulieren bzw. die spezifischen Nebenleistungen nach 

DIN 18386. 

 

Frage 17:  

Wie oft muss der Bauleiter an Bau-Besprechungen teilnehmen und welche Zeit 
wird hierfür angesetzt? 

 

Antwort 17: 

Dies ist für das Vergabeverfahren nicht relevant.  

 

Frage 18:  

Ist die Annahme korrekt, dass wir 14 Tage nach Beauftragung einen 
abgestimmten und realistischen Bauzeitenplan erhalten werden und dieser dem 
Vertragszeitraum der Ausschreibung entspricht? 

 

Antwort 18:  

Dies ist für das Vergabeverfahren nicht relevant.  

 

Frage 19: 

Müssen wir mit konkreten Arbeitsunterbrechungen oder Erschwernissen bei der 
Montage rechnen? 

 

Antwort 19:  

Dies ist für das Vergabeverfahren nicht relevant.  

 

Frage 20: 

Zu den von uns zu erbringenden Leistungen sind uns einige Begrilichkeiten im 
Kontext zur GA unklar: 
1. Was und welchen Umfang verstehen Sie unter Schnittdarstellungen? 
2. Ist mit Schaltschema der Schaltplan gemeint? 
3. Sind die Strangschemen gleichzusetzen mit der GA-Systemtopologie? 



Antwort 20:  

1. Schnittdarstellungen sind Ansichten, welche durch einen bestimmten Abschnitt des Gebäudes führt. Dies 

gilt, wenn es zur Darstellung zwingend erforderlich wird.  

2. Ja, damit sind Schaltpläne gemeint.  

3. Ja, damit ist die Topologie gemeint. 

 

Bitte beachten Sie, dass weiterhin die vorliegende Version 5 der Vergabeunterlagen gültig ist. Die Abgabe 

der Angebote ist hiernach ausschließlich auf Basis der vorgenannten, neuesten Version der 

Vergabeunterlagen zulässig. Dies gilt auch für Lose, in denen keine Änderungen erfolgen. Bereits 

eingereichte Angebote auf Basis der alten Vergabeunterlagen ziehen Sie bitte unverzüglich, d.h. vor 

Ablauf der Angebotsfrist, im Bietercockpit zurück und reichen diese auf Basis der aktuellen Version der 

Vergabeunterlagen vollständig neu ein.  

 

Angebote, die auf Basis veralteter Versionen der Vergabeunterlagen eingereicht wurden, werden 

zwingend vom Verfahren ausgeschlossen.  

 

Neben einer externen Hinweis-E-Mail und Bietercockpit-Nachricht erfolgt im Bietercockpit hierzu 
ergänzend eine zu beachtende Hinweismeldung. 

 

Bitte beachten Sie, dass die vorgesehene Frist für die Einreichung von Bewerber-/Bieterfragen am  
 

10.02.2025, 24.00 Uhr endet. 
 

Bewerber-/Bieterfragen sind gemäß den „Zusätzlichen Informationen“ der                                           
EU-Auftragsbekanntmachung ausschließlich in Textform über den Vergabemanager                           

(eVergabe-Plattform - Bieterpostfach des AI-Bietercockpits) einzureichen. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Claudia Kullmann-Schulz 
Sachbearbeiterin 
 

*** Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. *** 


